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Amtsblatt 
 

17. Jahrgang Halle (Saale), den 15. Dezember 2020 
    
    12 
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migung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Anlage zur Herstellung von Tensiden und 
Salzen der Phosphonsäure in 39307 Genthin, 
Landkreis Jerichower Land 150 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
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mäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes und den Maßgaben der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
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B. Untere Landesbehörden 
 
 1. Amtliche Bekanntmachungen, Genehmigungen 
 
 2. Sonstiges 
 
C. Kommunale Gebietskörperschaften  
 
 1. Landkreise 
 
 2. Kreisfreie Städte 
 
 3. Kreisangehörige Gemeinden 
 
 
D. Sonstige Dienststellen 
 
 . Verordnung der Polizeiinspektion Halle (Saale) 

über die Einrichtung einer Waffenverbotszone 
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(WaffVZ-VO HAL Riebeckplatz) 161 
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Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, De-
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Abs. 2 Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
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 . Öffentliche Bekanntgabe des Landesamtes für 
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Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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4 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) i.V.m. § 7 UVPG für die Änderung 
der Feinkalkmahlanlage der Kalkwerke Rübe-
land 163 

 
 

 
A. Landesverwaltungsamt 

 
Änderungsverordnung zur Ergänzung der  
Verordnung des Landesverwaltungsamtes  

Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet 
„Mittelelbe zwischen Mulde und Saale“ 

 
Auf der Grundlage von § 20 Absatz 2, der §§ 22, 23, 32 
Absätze 2, 3 und § 33 BNatSchG1 in Verbindung mit 
den §§ 15 und 34 NatSchG LSA2, dem § 2 Absatz 1 Nr. 
2 NatSch ZustVO3 und dem § 16 Absatz 2 Satz 2 der 
Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-
Anhalt über das Naturschutzgebiet „Mittelelbe zwischen 
Mulde und Saale“4 wird verordnet: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Die Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sach-
sen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Mittelelbe zwi-
schen Mulde und Saale“ vom 20.12.2018 (Amtsbl. d. 
LVwA LSA, SDr. v. 20.12.2018 Anlage 2) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ angefügt.  
b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

 
„3.  als Detailkarten 1 bis 4 im Maßstab 1:10.000 mit den 
Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie (FFH-RL)5 (Karten einsehbar bei den in 
Absatz 2 aufgeführten Behörden)“. 
 

 
2. § 6 Absatz 8 wird aufgehoben. 
3. § 7 Absatz 4 wird aufgehoben. 
4. § 8 Absatz 5 wird aufgehoben. 
 
5. § 9 Absatz 3 wird aufgehoben. 
6. § 16 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
b) Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bis 4. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
1Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328). 
2 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 
2010 (GVBl. LSA S. 569), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. Oktober 2019 (GVBl. LSA S. 346). 
3 Verordnung über abweichende Zuständigkeiten für 
das Recht des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege und über die Anerkennung von Vereinigungen, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2011 
(GVBl. LSA S. 615), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 4. August 2017 (GVBl. LSA S. 151). 
4 Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-
Anhalt über das Naturschutzgebiet „Mittelelbe zwischen 
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Mulde und Saale“ vom 20.12.2018 (Amtsbl. d. LVwA 
LSA, SDr. v. 20.12.2018 Anlage 2). 
5 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften, L 206 vom 22. Juli 1992, S. 
7-50), 
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU vom 13. 
Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193-229). 
 

 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Justitiariat, Stiftungen über die Aufhebung der  

Stiftung Saalecker Werkstätten 
 
Die Stiftung Saalecker Werkstätten mit Sitz in Naumburg 
OT Bad Kösen/Saaleck ist aufgelöst.  
 
Die Gläubiger der Stiftung werden aufgefordert, ihre An-
sprüche unter folgender Adresse anzumelden:  
 
 Stiftung Saalecker Werkstätten 
 Liquidatoren 
 c/o pmp Projekt GmbH 
 Max-Brauer-Allee 79 
 22765 Hamburg 
 
Hamburg, den 1. Dezember 2020 
Die Liquidatoren  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport 

über die Auslegungszeiten des externen Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanes für den Betriebsbereich der 

Tyczka Energy GmbH, Stendaler Chaussee 14, 39638 
Gardelegen 

 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für die 
 

Tyczka Energy GmbH 
Stendaler Chaussee 14, 

39638 Gardelegen 
 
in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 
bei der Hansestadt Gardelegen, Rudolf-Breitscheid-
Straße 3, im Zimmer 008 zu den folgenden Sprechzeiten:  
 
Montag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Dienstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  
 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Frau Wille (Tel.: 03907/ 
716140) herangetragen werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport 

über die Auslegungszeiten des externen Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanes für den Betriebsbereich der 

Hi-Bis GmbH, Salegaster Chaussee 1,  
06803 Bitterfeld-Wolfen 

 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für die 
 

Hi-Bis GmbH 
Salegaster Chaussee 1, 
06803 Bitterfeld-Wolfen 

 
in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 
bei der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen, Rathausplatz 1 
im Zimmer 201 in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Montag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Frau Elze herangetragen 
werden. (Am 24.12.2020 und 31.12.2020 ist eine Einsicht-
nahme nicht möglich.) 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport 

über die Auslegungszeiten des externen Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanes für die CropEnergies  

Bioethanol GmbH, Albrechtstraße 54 in 06714 Zeitz 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für die 
 

CropEnergies Bioethanol GmbH 
Albrechtstraße 54 

06714 Zeitz 
 
in der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis 22. Januar 2021 
bei der Feuerwehr Zeitz, Steinsgraben 27, 06712 Zeitz, im 
Schulungsraum im Objekt der Feuerwehr Zeitz zu den fol-
genden Sprechzeiten:  
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Montag:  06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Herrn René Heinrich (Tel.: 
03441/ 83 126) vorgebracht werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten zur 
Genehmigung der Preisliste Sachsen-Anhalt der  

SecAnim GmbH, An der Landwehr, 17139 Malchin, 
für die Normalentsorgung von beseitigungspflichti-

gen tierischen Nebenprodukten der Kategorie 1 und 2 
sowie die Entsorgung im Tierseuchenfall gültig ab 

01.01.2021 nach § 3 Absatz 2 des Ausführungsgeset-
zes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-

setz des Landes Sachsen-Anhalt (TierNebG-AG LSA) 
 
Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt 
erlässt folgende Allgemeinverfügung: 
 
1. Die von der SecAnim GmbH am 25.09.2020 bean-

tragte Preisliste zum 01.01.2021, diese ist als Anlage 
beigefügt und ist Bestandteil der Allgemeinverfügung, 
für 

 
- die Normalentsorgung von beseitigungspflichtigen 

tierischen Nebenprodukten der Kategorie 1 und 2 so-
wie 

- die Entsorgung im Tierseuchenfall im Land Sachsen-
Anhalt 

 
 wird genehmigt. 
 
2. Die Preisliste vom 01.01.2019 ist nach dem 

31.12.2020 nicht mehr anzuwenden. 
 
3. Die Entscheidung ergeht kostenfrei. 
 
4. Die Allgemeinverfügung gilt an dem der Veröffentli-

chung im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes fol-
genden Tag als bekannt gemacht.  

 

 

 
 

  

 

 
 
Hinweis: 
Gemäß § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. m. § 41 Absatz 4 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ist nur der verfügende 
Teil öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfü-
gung liegt mit Begründung im 
 
Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt 
Referat 203 / Raum DSS-109/A 
Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
 
aus. 
 
Rechtbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle, 
Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale), schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den.  
 

 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Wirtschaft über die Ausschreibung 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
für den Kehrbezirk Mansfeld-Südharz Nr. 10 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger wird 
im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk Mansfeld-Süd-
harz Nr. 10 für eine Bestellung zum 01. April 2021 (Verga-
betermin) ausgeschrieben. Der vollständige Ausschrei-
bungstext kann ab dem 15.12.2020 unter www.bund.de 
sowie unter www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen wer-
den. Ferner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf 
der Bewerbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Re-
ferat Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Januar 2021 
(Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des  

Referates Wirtschaft über die Ausschreibung 
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bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
für den Kehrbezirk Mansfeld-Südharz Nr. 18 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger wird 
im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk Mansfeld-Süd-
harz Nr. 18 für eine Bestellung zum 01. April 2021 (Verga-
betermin) ausgeschrieben. Der vollständige Ausschrei-
bungstext kann ab dem 15.12.2020 unter www.bund.de 
sowie unter www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen wer-
den. Ferner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf 
der Bewerbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Re-
ferat Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Januar 2021 
(Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  

Planfeststellungsverfahren über die Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses für den Neubau der 

BAB 14 Magdeburg - Wittenberge - Schwerin,  
Verkehrseinheit 2.2, AS Osterburg (L 13) bis AS  

Vielbaum (L 2 / zukünftig AS Seehausen-Nord) in den 
Gemarkungen Krumke, Rossau, Krevese und 

Dequede im Bereich der Hansestadt Osterburg 
 (Altmark); in den Gemarkungen Krüden, Seehausen, 

Drüsedau und Losse im Bereich der Verbandsge-
meinde Seehausen (Altmark) in der Gemeinde Aland, 

der Hansestadt Seehausen (Altmark) und der  
Gemeinde Altmärkische Höhe (Landkreis Stendal)  

sowie in der Gemarkung Pechau (Landeshauptstadt 
Magdeburg) (Antragsteller: Landesstraßenbaube-
hörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd) nach 

den Vorschriften des PlanSiG 
 
zugleich Ersetzung der Zustellung des Beschlusses 
gemäß § 74 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes (VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG des 
 Landes Sachsen-Anhalt (LSA) 

 
I. 
 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss des Landesverwal-
tungsamtes Sachsen-Anhalt vom 14.12.2020 (Az.: 
308.3.3-31027-F7.14) ist der Plan für den Neubau der BAB 
14 VKE 2.2 (von Bau-km 0-419,378 bis Bau-km 
16+365,074) gemäß § 17 Absatz 1 Bundesfernstraßenge-
setz (FStrG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes zur Be-
schleunigung der Planungen für Verkehrswege in den 
neuen Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrswegepla-
nungsbeschleunigungsgesetz – VerkPBG), in Verbindung 
mit § 74 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) und § 1 VwVfG LSA, festgestellt worden.  
Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
Vorhabenträger ist die Landesstraßenbaubehörde Sach-
sen-Anhalt, Regionalbereich Süd. 
 
 
 

II. 
 

Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbe-
schlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung nach § 
74 Absatz 5 VwVfG durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen 
können über die Internetseite des Landesverwaltungsam-
tes unter der Adresse https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-
lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abge-
schlossene-verfahren/ in der Zeit vom 02.02.2021 bis 
15.02.2021 eingesehen werden.  
 
Zusätzlich erfolgt die Auslegung je einer Ausfertigung des 
Planfeststellungsbeschlusses zusammen mit je einer Aus-
fertigung der festgestellten Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 
2 PlanSiG in der Zeit vom 
 

02.02.2021 bis einschließlich zum 15.02.2021 
 
in folgenden Städten und folgender Verbandsgemeinde 
zur allgemeinen Einsichtnahme: 
 
Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Montag  von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Dienstag  von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag  von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Landeshauptstadt Magdeburg, Bau-
dezernat, Stadtplanungsamt Magdeburg, Zimmer 617, An 
der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg. 
 
BITTE BEACHTEN SIE: 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird um vorherige 
telefonische Terminvereinbarung bei Frau Ihl unter 0391 
540 5381 gebeten. 
 
Hansestadt Osterburg (Altmark) 
 
Montag  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr  
Dienstag  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Mittwoch  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Donnerstag von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Hansestadt Osterburg (Altmark), 
Ernst-Thälmann-Straße 10, Zimmer 2.07, 39606 Hanse-
stadt Osterburg (Altmark). 
 
BITTE BEACHTEN SIE: 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird um vorherige 
telefonische Terminvereinbarung bei Frau Schliecker unter 
03937 492 782 oder per E-Mail an bauamt@osterburg.de 
gebeten. 
 
Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 
 
Montag  -  
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Mittwoch  - 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
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Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

Freitag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Verbandsgemeinde Seehausen (Alt-
mark), Große Brüderstraße 1, Ratssaal, 39615 Hansestadt 
Seehausen (Altmark). 
 
BITTE BEACHTEN SIE: 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird um vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter 039386 982-0 ge-
beten. 
 
Sollte pandemiebedingt eine Einsichtnahme in den Ausle-
gungsgemeinden nicht möglich sein, kann nach vorheriger 
telefonischer Absprache unter 0345 514 1382 auch eine 
Einsichtnahme im o. g. Zeitraum im Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt vereinbart werden. 
 
Sofern der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell zu-
gestellt wird, gilt der Beschluss im Übrigen mit dem Ende 
Veröffentlichung am 15.02.2021 allen Betroffenen und 
denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt  
(§ 74 Absatz 5 Satz 3 VwVfG). 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfest-
stellungsbeschluss von den Betroffenen und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 308, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle/Saale schriftlich oder elektronisch 
(planfeststellung@lvwa.sachsen-anhalt.de) angefordert 
werden (§ 74 Absatz 5 Satz 4 VwVfG). 
 

III. 
Gegenstand des Vorhabens 

 
Die mit diesem Beschluss planfestgestellte VKE 2.2 ist ein 
16,784 km langes Teilstück der BAB 14 im Land Sachsen-
Anhalt. 
Die Verkehrseinheit beginnt unmittelbar nördlich der AS 
Osterburg, ca. 270 m nördlich der Querung der L 13 durch 
die VKE 2.1 westlich von Osterburg und verläuft zunächst 
in nördliche Richtung. Die Trasse quert im weiteren Verlauf 
u.a. die K 1073 Zedau – Schliecksdorf, das Gewässer 
Biese, die K 1461 Schliecksdorf – Krevese, die L 9 zwi-
schen Krevese und Stapel und das westlich von Krevese 
befindliche Windkraftanlagenfeld, die K 1072 Dequede – 
Losse, die L 12 Drüsedau – Bretsch sowie das Waldgebiet 
östlich von Seehausen mit dem Stadtforst Seehausen auf 
einer Länge von ca. 3 km. Im Bereich zwischen Krevese 
(Osterburger Weg) und Seehausen (B 190) wird das Land-
schaftsschutzgebiet „Ostrand der Arendseer Hochfläche“ 
durchfahren. 
Über die AS Seehausen (Kreuzung der Trasse der BAB 
14 mit der vorhandenen Bundesstraße B 190) entsteht 
eine Verknüpfung mit dem nachgeordneten Straßennetz. 
Das Ende der Baustrecke befindet sich unmittelbar südlich 
der L 2 bzw. der geplanten AS Vielbaum (L 2 / zukünftig 
AS Seehausen-Nord) an der VKE 3.1. 
Im Streckenbereich der VKE 2.2 sind insgesamt 41 Inge-
nieurbaubauwerke vorgesehen. Diese unterteilen sich in 
19 Brückenbauwerke sowie 22 Irritationsschutzwände. 
Umfangreiche Baumaßnahmen an Kreuzungen und Ein-
mündungen sowie Änderungen im Wegenetz sind vorge-
sehen.  
Bestandteil der Planung sind landschaftspflegerische Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur 
und Landschaft. 

Die Verkehrswirksamkeit der VKE 2.2 wird im Süden über 
die AS Osterburg (am Ende der VKE 2.1) und im Norden 
über die AS Seehausen oder die AS Vielbaum (L 2 / zu-
künftig AS Seehausen-Nord), am Beginn der VKE 3.1, her-
gestellt. 
Das Bauvorhaben stellt einen Abschnitt der geplanten, ca. 
155 km langen BAB 14 zwischen Magdeburg und Schwe-
rin dar. Mit dem Lückenschluss bzw. Neubau der BAB 14 
werden die Regionen Altmark in Sachsen-Anhalt sowie 
Prignitz in Brandenburg und Ludwigslust in Mecklenburg-
Vorpommern an das übergeordnete, großräumige Fern-
straßennetz angeschlossen. 
 
Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses 

 
Der Planfeststellungsbeschluss stellt den Plan für das 
oben genannte Straßenbauvorhaben fest.  
Der Beschluss enthält zahlreiche Schutzmaßnahmen, Auf-
lagen und sonstige Regelungen. Diese dienen u. a. dem 
Schutz von Natur und Landschaft, dem Gewässerschutz 
sowie dem Schutz weiterer öffentlicher und privater Be-
lange. 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig 
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anre-
gungen entschieden worden. 
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsun-
terlagen enthalten aus Datenschutzgründen keine Anga-
ben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. 
Betroffenen Grundeigentümern wird von den auslegenden 
Stellen oder der Planfeststellungsbehörde des Landesver-
waltungsamtes Sachsen-Anhalt auf Anfrage Auskunft über 
die von dem Vorhaben betroffenen eigenen Grundstücke 
gegeben. 
Dem Vorhabenträger wurden wasserrechtliche Erlaub-
nisse und wasserrechtliche Genehmigungen erteilt. 
Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt worden.  
 

IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage bei dem  
 

Bundesverwaltungsgericht, 
Simsonplatz 1 in 04107 Leipzig 

 
erhoben werden.  
 
Der Kläger muss sich, außer in Prozesskostenhilfeverfah-
ren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, 
ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO).  
 
Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. Sie 
kann nach Maßgabe des § 55a VwGO auch als elektroni-
sches Dokument bei Gericht eingereicht werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten und die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen 
ab Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweis-
mittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht wer-
den, sind vom Gericht nur zuzulassen, wenn der Kläger die 
Verspätung genügend entschuldigt (§ 6 Abs. 2 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz, § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 
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Dies gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, 
den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu er-
mitteln. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des 
Gerichts glaubhaft zu machen.  
 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss hat keine aufschiebende Wirkung. Für 
das Vorhaben ist vordringlicher Bedarf nach dem Gesetz 
über den Ausbau von Bundesfernstraßen festgestellt. Der 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) gegen die 
getroffene Entscheidung kann nur innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses bei 
dem angegebenen Gericht gestellt und begründet werden. 
 
gez. Bösken 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m.  

§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zum Antrag der Köcher und Meuser KG in 
39164 Wanzleben auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

zur wesentlichen Änderung der Biogasanlage  
Badeleben in 39393 Völpke, OT Badeleben,  

Landkreis Börde 
 
Die Köcher und Meuser KG in 39164 Wanzleben bean-
tragte mit Schreiben vom 14.06.2019 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die 
wesentliche Änderung der  
 

Biogasanlage,  
bestehend aus einer Anlage zur biologischen  

Behandlung von Gülle mit einer Durchsatzkapazität 
von 47,4 Tonnen je Tag, 

einer Anlage zur Lagerung von entzündbaren Gasen 
mit einer Kapazität von 3,65 t und 

einer Anlage zur Lagerung von Gülle oder Gärresten 
mit einer Kapazität von 8.657 m3 

 
hier: 
die Errichtung einer gasdichten Abdeckung auf ein 
vorhandenes Gärrestlager 
 
auf dem Grundstück in 39393 Völpke, OT Badeleben, 
Üplinger Straße 6 
 
Gemarkung: Badeleben 
Flur:  8 
Flurstücke: 148 und 18/9. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. 
V. m. § 7 Abs. 2 UVPG festgestellt wurde, dass durch das 
genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die Feststellung wurde aus den folgenden wesentlichen 
Gründen getroffen: 
 

- 1. Merkmale des Vorhabens 
 
Ein offenes Gärrestlager der bestehenden Biogasanlage 
wird mit einer gasdichten Abdeckung versehen. Weitere 
Änderungen werden nicht vorgenommen.  
 
Die geplante Maßnahme findet auf dem Anlagengelände 
statt, zusätzliche Fläche wird dadurch nicht benötigt. Die 
Schallemissionswerte werden eingehalten.  
 
Durch das geplante Vorhaben wird sich die Emissionssitu-
ation verbessern.  
 
Aus der gasdichten Abdeckung des Gärrestlagers erge-
ben sich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG Menschen, Tiere und 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Was-
ser, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den vor-
genannten Schutzgütern.  
 
- 2. Standort des Vorhabens 
 
Das Anlagengrundstück befindet sich im Außenbereich 
südlich von Badeleben.  
 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind in relevanter 
Entfernung von der Anlage nicht vorhanden. Das Wasser-
schutzgebiet Völpke befindet sich ca. 1,7 km nordwestlich 
des Anlagenstandortes. Ca. 1,5 km westlich des Vorha-
benortes liegt die Stadt Völpke, die als Grundzentrum ei-
nen Zentralen Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG dar-
stellt. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet 
sind oder die Funktion der Stadt Völpke als Zentraler Ort 
sind von der gasdichten Abdeckung des Gärrestlagers 
nicht zu erwarten.  
 
- 3. Entscheidungserhebliche Merkmale des Vorhabens 

oder des Standortes 
 
Das geplante Vorhaben verbessert die Emissionssituation, 
so dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen werden.  
 
Besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 
3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien liegen nicht vor.  
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
des Unternehmens Inprotec AG, in 79423 Heitersheim 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von 
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Tensiden und Salzen der Phosphonsäure in 39307 
Genthin, Landkreis Jerichower Land 

 
Die inprotec AG in 79423 Heitersheim beantragte beim zu-
ständigen Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 
Anlage zur Herstellung von Tensiden und Salzen der 

Phosphonsäure mit einer Leistung von 5.000 t/a 
 
(Anlage nach Nr. 4.1.10 und 4.1.11 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39307 Genthin,   
  
Gemarkung:  Genthin  
Flur:  1   
Flurstück: 10236. 
 
Das Vorhaben wurde am 15.09.2020 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin nicht stattfindet.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und den Maßgaben der Verordnung über 

das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV zum  
Antrag der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG in 06420 

Könnern auf Erteilung einer Genehmigung nach  
§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  

wesentlichen Änderung einer Anlage zur Herstellung 
von Zucker aus Zuckerrüben (Zuckerfabrik) in  

06420 Könnern, Salzlandkreis 
 

Die Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG in 06420 Könnern 
beantragte beim zuständigen Landesverwaltungsamt die 
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Än-
derung einer 

 
Anlage zur Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben 

(Zuckerfabrik) 
 

hier: 
- Anstieg der Zuckerproduktion auf 3.750 t/d Fertig-

produkt ohne wesentliche Änderung der Anlagen-
technik 

- Verlängerung der Rübenkampagne auf 190 Tage im 
Zeitraum August bis Februar 

- Dicksaftkampagne - 100 Tage im Zeitraum Februar 
bis September 

- Zulässigkeit des Tests des Gesamtbetriebs zum 
Start der Rübenkampagne mit Dicksaft 

- Zulässigkeit Nutzung von Dicksaft zur Zuckerpro-
duktion auch während des Rübenkampagnezeit-
raums (= alternativer Einsatz von Zuckerrüben oder 
Dicksaft zur Zuckerproduktion im Zeitraum der Rü-
benkampagne) 

- Rübenanlieferzeitraum während der Rübenkam-
pagne: Montag bis Samstag 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

- Umrüstung des bestehenden, dieselkraftstoffbasier-
ten Notstromaggregats zum erdgasbasierten BHKW 
(FWL: 5 MW) zzgl. Errichtung/Betrieb von Wärmetau-
schern zur Gewährleistung des Betriebs der betrieb-
lichen Abwasserbehandlungsanlage auch außer-
halb der Kampagnezeiten 

- veränderte Betriebsweise der Auflandeteiche: Ge-
währleistung einer Überstandswasserfreiheit ab 
Februar jeden Jahres bis zum Beginn der nächsten 
Rübenkampagne 

 
(Anlage nach Nr. 7.24.1, 1.1, 2.4.1.1 und 1.2.3.2 des An-
hangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV und Art. 10 der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen (IE-Richtlinie)) 
 
auf den Grundstücken in 06420 Könnern, 
 
Gemarkung:  Könnern, 
Flur:   10, 
Flurstücke: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 25, 4/1, 

27/1, 28/1, 30, 31/1, 32, 33, 35/1, 42/4 
 
Gemarkung:  Lebendorf, 
Flur:   4, 
Flurstücke: 105/1, 107/1 
Flur:   5, 
Flurstücke: 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 265/2 
 
Gemarkung:  Trebnitz, 
Flur:   1, 
Flurstücke: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 
Flur:   4, 
Flurstücke: 1027, 28, 29/3, 31/2, 33/4, 33/6, 35/3, 

38/3, 40/2, 41/2, 43/3, 44/2, 45, 46, 
47/2, 48/3, 49/1, 49/3, 50/1, 50/3, 56/1, 
1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 
1400, 1402, 51/4, 52/1, 52/3, 53/1, 53/3, 
54, 55/1, 56/2, 57/1, 57/6, 1013, 1015, 
60, 1018, 1020, 1022, 142/55, 1024, 
59/2, 103/1 - 103/30, 103/32 - 103/38, 
103/40, 103/56, 103/83, 99/4, 103/86. 

 
Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Juli 2021 in 
Betrieb genommen werden.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

23.12.2020 bis einschließlich 22.01.2021 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Könnern 
 Rathaus 
 Raum 2 
 Markt 1 
 06420 Könnern 
 
Mo. von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr 
Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Mi. von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr 
Do von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr 
im Zeitraum vom  
23.12.2020 bis 30.12.2020  von 09:00 bis 12:00 Uhr 
am 24.12.2020 und 31.12.2020 geschlossen 
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(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminab-
stimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummer 034691 515 105 oder 034691 
515 604.) 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo. - Do.   von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
am 24.12.2020 und 31.12.2020 geschlossen 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminab-
stimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummern: 0345 514 2253 bzw. 2258.) 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit 
vom: 
 

23.12.2020 bis einschließlich 22.02.2021 
 
schriftlich bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwal-
tungsamt) bzw. bei der Stelle, bei der Antrag und Unterla-
gen zur Einsicht ausliegen, oder elektronisch erhoben wer-
den. Elektronische Einwendungen sind an 
TOEB.Antrag@lvwa.sachsen-anhalt.de zu richten. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen soll erkennbar sein, wes-
halb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die Ein-
wendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. 
Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich 
sind. 
 
Sofern rechtzeitig erhobene Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin am 
31.03.2021 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. 
 
Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Kulturhaus Könnern 
   Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 4 
   06420 Könnern 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, 
ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der 
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt ge-
macht. Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, 
wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die formgerech-
ten Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, er-
örtert werden. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 
als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der UHH Umschlags- und 

Handelsgesellschaft Haldensleben mbH in 39340  
Haldensleben auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung einer Anlage zum  

Umschlagen von nicht gefährlichen Abfällen, einer 
offenen oder unvollständig geschlossenen Anlage 

zum Be- und Entladen von staubenden Schüttgütern 
und zur Erfassung von Getreide, Ölsaaten oder  

Hülsenfrüchten in 39340 Haldensleben,  
Landkreis Börde 

 
Auf Antrag wird der UHH Umschlags- und Handelsgesell-
schaft Haldensleben mbH in 39340 Haldensleben die im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die we-
sentliche Änderung einer 
 

Anlage zum Umschlagen von nicht gefährlichen  
Abfällen, einer offenen oder unvollständig geschlos-
senen Anlage zum Be- und Entladen von staubenden 

Schüttgütern und zur Erfassung von Getreide,  
Ölsaaten oder Hülsenfrüchten 

 
hier: 
- Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen (Schrott 

(20.000 t), Glasbruch (5.000 t)) 
- Erhöhung der Umschlagskapazität von nicht gefähr-

lichen Abfällen von bis zu 25.000 t/a auf bis zu 75.000 
t/a (306 t/d) 

- Reduzierung der Umschlagskapazität von Getreide 
und Futtermittel von bis zu 300.000 t/a auf bis zu 
185.000 t/a (755 t/d) 

 
(Anlage nach Nr. 8.15.3, 9.11.1, 9.11.2, 8.12.2 und 
8.12.3.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39340 Haldensleben, 
 
Gemarkung:  Haldensleben, 
Flur:   6, 
Flurstücke: 1847, 1849, 1856, 1851, 1858, 1843, 

1845, 1670, 1693, 1854, 1680, 1852, 
1687, 1691, 1674, 1686 

 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
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Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg (Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 
39104 Magdeburg) erhoben werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

16.12.2020 bis einschließlich 29.12.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Haldensleben 
 Rathaus 
 Bürgerbüro 
 Markt 20 - 22 
 39340 Haldensleben 
 
Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr 
am 24.12.2020 geschlossen 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
den Genehmigungsbescheid ist nur nach vorheriger Ter-
minabstimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen 
Sie bitte die Telefonnummer 03904 479 154.) 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo. - Do.   von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
am 24.12.2020 geschlossen 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
den Genehmigungsbescheid ist nur nach vorheriger Ter-
minabstimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen 
Sie bitte die Telefonnummern: 0345 514 2553 bzw. 2558.) 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg 

(Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 
Magdeburg) erhoben werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 i. V. m. § 7 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  

Biogas Poppel GmbH & Co. KG in 39615 Werben 
(Elbe) auf Erteilung einer Genehmigung nach  

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung einer Biogasanlage mit Ver-

brennungsmotoranlage in  
06628 Lanitz-Hassel-Tal, OT Poppel, Burgenlandkreis 
 
Die Biogas Poppel GmbH & Co. KG in 39615 Werben 
(Elbe) beantragte mit Schreiben vom 23.08.2019 beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die wesentliche Änderung einer 

 
Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage 

 
hier:  
Erhöhung der Feuerungswärmeleistung auf 3.785 kW 
durch Errichtung eines zusätzlichen BHKW mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1.885 kW, Erhöhung 
der Gaslagermenge von 2.855 kg auf 8.448,6 kg, Erhö-
hung der Durchsatzkapazität auf 65,75 t/d durch Ände-
rung der Zusammensetzung der Inputstoffe, Verringe-
rung der Biogasproduktion von 3.341.564 Nm³/a auf 
3.012.000 Nm³/a, gasdichte Abdeckung der Gärrest-
endlager I u. II, Verringerung des Gärrestanfalls auf 
20.135 t/a sowie Änderung der Abmaße Fahrsilo, An-
nahmebehälter, Fermenter I, Nachgärer, Gärrestendla-
ger I und II 
 
auf dem Grundstück in 06628 Lanitz-Hassel-Tal,  

OT Poppel, 
 

Gemarkung:  Taugwitz, 
Flur:  3, 
Flurstücke: 154, 162. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 i. V. m. § 7 UVPG fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten 
sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Durch den weiteren geschlossenen (gasdichten) Anla-

genbetrieb im Bereich der Biogaserzeugung (Fermenter) 
und die sehr geringe Erhöhung der Durchsatzmenge der 
Biogasanlage können sich durch das geplante Vorhaben 
keine zusätzlichen Emissionen an Luftschadstoffen und 
Gerüchen ergeben. 

- Da bei dem geplanten Flex-Betrieb der BHKW-Module 
bedarfsweise zu und abgeschaltet werden, führt der Be-
trieb des neuen BHKW-Moduls nicht zu einer Erhöhung 
der Emissionen an Luftschadstoffen und Gerüchen. Ei-
nen zusätzlichen positiven Effekt auf die Immissionssitu-
ation im Umfeld der Biogasanlage ergibt sich durch die 
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geplante gasdichte Abdeckung der Gärrestendlager I 
und II. 

- Anhand einer Schallimmissionsprognose wurde nachge-
wiesen, dass im Bereich der nächsten Wohnhäuser, die 
Immissionswerte der TA Lärm sicher eingehalten wer-
den. Unter diesen Gesichtspunkten wird eingeschätzt, 
dass durch den Betrieb der geänderten Biogasanlage 
keine Lärmbelästigungen im Bereich der nächsten 
Wohnbebauung hervorgerufen werden können. 

- Es wird eingeschätzt, dass das Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Men-
schen, insbesondere die menschliche Gesundheit her-
vorrufen wird. 

- Das Vorhaben führt zu einer Neuversiegelung. Der damit 
verbundene Biotopwertpunkteverlust soll im südlichen 
Anlagenbereich kompensiert werden. 

- Nachteilige Auswirkungen auf die beiden FFH-Gebiete 
„Hohndorfer Rücken nordöstlich Eckartsberga“ und 
„Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“ sind nicht zu erwar-
ten. 

- Durch die Umsetzung des Vorhabens ergeben sich 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den 
Naturpark Saale-Unstrut-Triasland und widerspricht 
nicht dem Ziel und Zweck des Naturparkes. 

- Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind nicht zu er-
warten. 

- Unter Berücksichtigung der Vorbelastungssituation (Flä-
chenversiegelungen durch vorhandene Anlagenausrüs-
tungen) am Anlagenstandort und aufgrund der geplan-
ten Kompensationsmaßnahme sind erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche 
nicht zu erwarten. 

- Das Vorhaben wird keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Wasser verursachen. 

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch das 
Vorhaben nicht hervorgerufen, da sich die Emissionen 
der Anlage nicht verändern werden und nur relativ ge-
ringe zusätzliche Flächenversiegelungen erforderlich 
sind. 

- Durch die geringe Höhe des zusätzlichen BHKW-
Containers, die farblich neutrale Gestaltung der geplan-
ten Foliendächer für die beiden Gärrestendlager und die 
Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die vorhan-
dene Biogasanlage, sind erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf das Schutzgut Landschaft nicht zu erwarten. 

- Die durch das Vorhaben beeinflussten Wirkungspfade 
innerhalb der einzelnen betrachteten Schutzgüter erga-
ben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
das jeweilige Schutzgut. Für das Schutzgut Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern sind somit keine er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen durch das Vorha-
ben zu erwarten. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 i. V. m. § 7 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  

Osterfelder Agrar GmbH in 06721 Osterfeld, OT Haar-
dorf auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen 
Änderung einer Biogasanlage mit Verbrennungsmo-

toranlage in 06721 Osterfeld, OT Kleinhelmsdorf, 
 Burgenlandkreis 

 
Die Osterfelder Agrar GmbH in 06721 Osterfeld, OT Haar-
dorf beantragte mit Schreiben vom 19.03.2020 beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) für die wesentliche Änderung einer 
 

Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage 
 
hier:  
Erhöhung der Gaslagerkapazität auf 6,194 t durch Ver-
größerung der Gasspeicher auf Fermenter 2.1 und 
Gärrestlager 4.1 
 
auf dem Grundstück in 06721 Osterfeld,  

OT Kleinhelmsdorf, 
 
Gemarkung:  Kleinhelmsdorf, 
Flur:  1, 
Flurstücke: 112/1, 112/2. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 i. V. m. § 7 UVPG fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten 
sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Durch Vergrößerung der Gasspeicher über dem Fer-

menter und dem Gärrückstandslager kommt es zu kei-
nen zusätzlichen Emissionen, da der Durchsatz der Bio-
gasanlage und die Biogasverwertung (BHKW-Anlage) 
unverändert bleiben. 

- Durch die Erhöhung der Gasspeichermengen kommt es 
nicht zu einer Erhöhung der Emissionen an Geräuschen.  

- Durch die Vergrößerung der beiden Gasspeicher erge-
ben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Anla-
gensicherheit der Biogasanlage, da die sicherheitstech-
nischen Ausrüstungen zur Vermeidung von Bränden und 
Explosionen aufrechterhalten und gegebenenfalls er-
gänzt werden. 

- Es wird eingeschätzt, dass durch das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 
zu besorgen sind. 

- Das Vorhaben führt zu keinen Neuversiegelungen und 
zusätzlichen Emissionen, so dass erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt sowie das FFH-Gebiet „Waldauer Hei-
deteich- und Auenwaldgebiet (DE 4937 302)“ (ca. 3.200 
m nordöstlich) und die beiden Landschaftsschutzgebiete 
„Leinewehtal“ (ca. 1.100 m nordwestlich) und „Aga-Els-
ter-Tal und Zeitzer Forst“ (ca. 3.400 m südöstlich) nicht 
zu erwarten sind. 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf geschützte Ar-
ten sind mit dem Vorhaben ebenfalls nicht verbunden. 

- Durch die Umsetzung des Vorhabens ergeben sich 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den 
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Naturpark Saale-Unstrut-Triasland und widerspricht 
nicht dem Ziel und Zweck des Naturparkes. 

- Da mit der Vergrößerung der Gasspeicher auf dem Fer-
menter und dem Gärrückstandslager keine zusätzlichen 
Flächenversiegelungen und Emissionen verbunden 
sind, ergeben sich hieraus keine erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche. 

- Erhebliche nachteiligen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Wasser sind nicht zu erwarten. 

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch das 
Vorhaben nicht hervorgerufen, da sich die Emissionen 
der Anlage nicht verändern und zusätzliche Flächenver-
siegelungen nicht erfolgen. 

- Durch die größeren Gasspeicher auf dem Fermenter 
und dem Gärrückstandsbehälter wird sich das Erschei-
nungsbild nur im Nahbereich der Anlage verändern. Der 
Einfluss auf das Landschaftsbild wird durch Sichtverde-
ckungen durch vorhandene Anlagenteile deutlich verrin-
gert, so dass erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
dieses Schutzgut und die o. g. Landschaftsschutzge-
biete nicht zu erwarten sind. 

- Da mit dem Vorhaben keine zusätzlichen Flächenversie-
gelungen verbunden sind, sind erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter nicht zu erwarten. 

- Für das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern sind keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und den Maßgaben der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV zum  
Antrag der Firma SKW Stickstoffwerke Piesteritz 

GmbH in 06886 Lutherstadt Wittenberg auf Erteilung 
einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zur wesentlichen Änderung einer 

Anlage zum Lagern von Ammoniak in  
06886 Lutherstadt Wittenberg, Landkreis Wittenberg 

 
Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH in 06886 Lu-
therstadt Wittenberg, Möllensdorfer Straße 13, beantragte 
beim Landesverwaltungsamt die Genehmigung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur 
wesentlichen Änderung der 
 

Anlage zum Lagern von Ammoniak; 
Erhöhung der Lagerkapazität für Ammoniak von 

18.400 t auf 32.400 t durch Errichtung eines  
Ammoniaklagertanks mit einer Kapazität von 14.000 t 
 
(Anlage nach Nr. 9.3.1 des Anhangs 1 sowie Nr. 9 des An-
hangs 2 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV)  
 
auf dem Grundstück in 06886 Lutherstadt Wittenberg 
 

Gemarkung: Wittenberg 
Flur:   9 
Flurstück: 116. 
 
Des Weiteren wurde von der Antragstellerin gemäß § 8 
BImSchG die Teilgenehmigung für die Genehmigungsfä-
higkeit der Kapazitätserhöhung von 18.400 t auf 32.400 t 
und die Ausstellung von zwei Ausspeicherpumpen und ei-
ner Ammoniakpumpe beantragt. 
 
Die geänderte Anlage soll entsprechend dem Antrag im 
Dezember 2022 in Betrieb genommen werden. 
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

23.12.2020 bis einschließlich 22.01.2021 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Bürgerbüro der Lutherstadt Wittenberg 

Lutherstraße 56 
06886 Lutherstadt Wittenberg 

 
Im Zeitraum vom 23.12.2020 bis 08.01.2021: 
Mo. - Fr.   von 08:00 bis 12:00 Uhr 
 
geschlossen am: 24.12.2020, 31.12.2020 und 
02.01.2021 
 
Ab dem 11.01.2021: 
Mo. – Do.   von 08.00 bis 18.00 Uhr 
Fr.    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
jeden 1. und 3. Samstag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
   
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminab-
stimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummer: 03491 421 0.) 
 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70  
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo. - Do.   von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
geschlossen am: 24.12.2020 und 31.12.2020 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminab-
stimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummern: 0345 514 2253 bzw. 2258.) 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit 
vom: 
 

23.12.2020 bis einschließlich 05.02.2021 
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schriftlich bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwal-
tungsamt) bzw. bei der Stelle, bei der Antrag und Unterla-
gen zur Einsicht ausliegen, oder elektronisch erhoben wer-
den. Elektronische Einwendungen sind an 
TOEB.Antrag@lvwa.sachsen-anhalt.de zu richten. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, 
weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die 
Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gege-
ben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforder-
lich sind. 
 
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin am 
07.04.2021 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann.  
   
Beginn der Erörterung: 10.00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Gesundheitszentrum  

Medicum 
   Großer Konferenzraum DG 
   Dessauer Straße 127 
   06886 Luth. Wittenberg 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, 
ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der 
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt ge-
macht. Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, 
wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die frist- und 
formgerechten Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 
als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 i.V.m. § 7 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der DEL 
Biogas GmbH & Co. KG, Emdener Feldweg 1, 39343 
Hohe Börde auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung der Biogasanlage Brumby in 

39343 Hohe Börde, Landkreis Börde 
 
Die DEL Biogas GmbH & Co. KG, in 39343 Hohe Börde, 
Emdener Feldweg 1, beantragte mit Schreiben vom 
16.06.2020 (Posteingang am 23.06.2020) beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 
16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für 
die wesentliche Änderung der 
 

Biogasanlage Brumby 
 
hier: 
- Austausch der Tragluftdächer auf Gärrestbehälter 3, 

4, 5 zur Erhöhung der Biogaslagerkapazität auf 
29,238 t 

- Errichtung eines Wärmepufferspeichers 
- Ausrüstung eines BHKW mit einem SCR-System zur 

Abgasnachbehandlung 
 
auf dem Grundstück in 39343 Hohe Börde,  
 
Gemarkung:  Nordgermersleben, 
Flur:   10,  
Flurstück:  2045. 
  
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung nach § 9 i.V.m. § 7 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu be-
fürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Durch die Ausrüstung des BHKW 2 mit einer Abgasrei-

nigung zur Reduzierung der Stickstoffoxidemissionen 
kommt es zu einer Verbesserung der Immissionssitua-
tion im Umfeld der Biogasanlage. 

- Insgesamt wird eingeschätzt, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit hervorrufen wird. 

- Aufgrund des reduzierten Schadstoffausstoßes sind er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 
048 „Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben“ nicht zu 
erwarten. 

- Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht zu 
erwarten. 

- Der zum Betreiben der Abgasbehandlungsanlage des 
SCR-Systems benötigte Harnstoff lagert in einem dop-
pelwandigen Vorratstank, für den eine bauaufsichtliche 
Zulassung vorliegt. Er ist mit einem Füllstandssensor 
und einer Überfüllsicherung ausgerüstet. Der Wärmepuf-
ferspeicher ist mit Wasser gefüllt, so dass kein zusätzli-
ches Gefährdungspotenzial zu verzeichnen ist. 

- Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser sind nicht zu erwarten. 

- Durch den Austausch der kegelförmigen Tragluftdächer 
gegen 2/5-Kugel-Dächer sind keine negativen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten. Es 
kommt weder zu Zerschneidungseffekten bzw. Sichtbe-
einträchtigungen noch zu zusätzlichen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes. Erhebliche nachteilige Aus-
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wirkungen auf das angrenzende Landschaftsschutzge-
biet „Flechtinger Höhenzug“ können daher ausgeschlos-
sen werden. 

- Da die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter des UVPG weiterhin relativ gering 
und nicht erheblich nachteilig sein werden, sind für das 
Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern ebenfalls keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu erwarten. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 
zur Veröffentlichung der aktualisierten Maßnahmen-
programme der Flussgebietsgemeinschaften Elbe 

und Weser, der Umweltberichte der  
Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser und der 

aktualisierten Bewirtschaftungspläne der  
Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser für den 

Zeitraum 2022 - 2027 
 
Veröffentlichung der Entwürfe der 
 
I. aktualisierten Maßnahmenprogramme der Flussge-

bietsgemeinschaften Elbe und Weser und der Um-
weltberichte der Flussgebietsgemeinschaften Elbe 
und Weser 

 
II. aktualisierten Bewirtschaftungspläne der Flussge-

bietsgemeinschaften Elbe und Weser 
 

I. 
 

1. Entwürfe der aktualisierten Maßnahmenpro-
gramme und Umweltberichte zur Strategischen 
Umweltprüfung 

 
Die Entwürfe der aktualisierten Maßnahmenprogramme 
und die Umweltberichte zur Strategischen Umweltprüfung 
der aktualisierten Maßnahmenprogramme der Flussge-
bietsgemeinschaften Elbe und Weser werden auf der In-
ternetseite des Landesverwaltungsamtes unter 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-
umwelt/wasser/ für die Dauer von insgesamt fünf Monaten 
ab dem 22.12.2020 eingestellt 
 
Darüber hinaus werden das aktualisierte Maßnahmenpro-
gramm und der Umweltbericht der Flussgebietsgemein-
schaft Elbe unter www.fgg-elbe.de und die aktualisierten 
Maßnahmenprogramme sowie die Umweltberichte der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser unter www.fgg-we-
ser.de veröffentlicht. 
 
Die Auslegung der Entwürfe der aktualisierten Maßnah-
menprogramme und der Umweltberichte für die Strategi-
sche Umweltprüfung der aktualisierten Maßnahmenpro-
gramme der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser 
gemäß § 42 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 

1328) erfolgt ab der Veröffentlichung bis zum 22.05.2021 
während der Dienststunden 
 
im Landesverwaltungsamt 
Referat 404 
Dienstgebäude Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale). 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0345 514 2325 / 2327. 
 
Ferner ist eine Einsichtnahme in die Unterlagen in digitaler 
Form bis zum 22.05.2021 an folgenden Orten während der 
Dienststunden möglich: 
 
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 
Umweltamt Salzwedel 
Karl-Marx-Straße 16 
29410 Salzwedel 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03901 840 669 / 678 / 673 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Umweltamt 
Ziegelstraße 10 
06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03493/341 719 
 
Landkreis Burgenlandkreis 
Außenstelle Weißenfels 
Umweltamt – Untere Wasserbehörde 
Am Stadtpark 6 
06667 Weißenfels 
nach Terminvereinbarung 
Mail: umweltamt@blk.de 
 
Landkreis Börde 
Fachdienst Natur und Umwelt 
Triftstraße 9 - 10 
Haus 2, Raum 313 
39387 Oschersleben 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03904 72404339 
 
Landkreis Harz 
Umweltamt – Untere Wasserbehörde 
Friedrich – Ebert – Straße 42 
Haus I / Zimmer 324 
38820 Halberstadt 
 
Landkreis Jerichower Land 
Außenstelle Genthin 
Brandenburger Str. 100 
Raum 339 
39307 Genthin 
 
Landkreis Mansfeld-Südharz 
Lindenallee 56 
Haus 2 / Zimmer 2.12 
06295 Lutherstadt-Eisleben 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03464 535 4501 
 
Landkreis Saalekreis 
Domplatz 9 
Raum 355 
06217 Merseburg 
nach Terminvereinbarung 
Mail: wasserbehoerde@saalekreis.de 
Tel.: 03461 401910 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
http://www.fgg-elbe.de/
http://www.fgg-weser.de/
http://www.fgg-weser.de/
mailto:umweltamt@blk.de
mailto:wasserbehoerde@saalekreis.de
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Salzlandkreis 
42 Fachdienst Natur und Umwelt 
Ermslebener Str. 77 
Raum 209 
06449 Aschersleben 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03471 6841891 
 
Landkreis Stendal 
Umweltamt 
SG Wasserwirtschaft und Naturschutz 
Hospitalstraße 1-2 
Raum 360 
39576 Hansestadt Stendal 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03931 607454 
 
Landkreis Wittenberg 
Untere Wasserbehörde 
Breitscheidstraße 4 
Raum A 3 35 
06886 Wittenberg 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03491 479905 
 
Stadt Dessau-Roßlau 
Amt für Umwelt und Naturschutz 
Markt 5 
Foyer 1. Etage 
06862 Dessau-Roßlau, Stadtteil Roßlau 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0340 2042083 
 
Landeshauptstadt Magdeburg 
Umweltamt 
Julius-Bremer Str. 8-10 
Raum 706 
39104 Magdeburg 
 
2. Stellungnahmen 
 
Zu den Entwürfen der aktualisierten Maßnahmenpro-
gramme und den Umweltberichten zur strategischen Um-
weltprüfung kann ab der Veröffentlichung bis zum 
22.06.2021 Stellung genommen werden. 
Mit Ablauf der o. g. Äußerungsfrist sind alle Äußerungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 
 
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesverwaltungsamt, Referat 404-Wasser 
(Terminvereinbarung unter 0345 514 2325 / 2327), Dienst-
gebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) oder 
auch per E-Mail an wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-an-
halt.de abgegeben werden. 
 
Die Stellungnahmen müssen folgende Angaben enthalten: 
a) Vor- und Nachname sowie Adresse bei natürlichen 

Personen, 
b) Name und Adresse des Verbandes oder der Institution, 
c) Bezeichnung der Handelsfirma oder Name und Sitz bei 

juristischen Personen, 
d) Titel des Umweltberichtes/Maßnahmenprogramms, zu 

dem Stellung genommen wird. 
 

II. 
 
Entwürfe der aktualisierten Bewirtschaftungspläne für 
die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser  

Die Entwürfe der aktualisierten Bewirtschaftungspläne der 
Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser werden ab 
dem 22.12.2020 für die Dauer von insgesamt sechs Mo-
naten auf der Internetseite des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie unter 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-
umwelt/wasser/ eingestellt. 
 
Darüber hinaus werden der aktualisierte Bewirtschaftungs-
plan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe auf der Internet-
seite www.fgg-elbe.de und die aktualisierten Bewirtschaf-
tungspläne der Flussgebietsgemeinschaft Weser unter 
www.fgg-weser.de veröffentlicht. 
 
Ferner ist die Einsichtnahme in die Unterlagen an den un-
ter I.1 genannten Orten möglich. 
 
Zu den Entwürfen der aktualisierten Bewirtschaftungs-
pläne der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser 
kann bis zum 22.06.2021 Stellung genommen werden. 
 
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesverwaltungsamt, Referat 404 – Wasser 
(Terminvereinbarung unter 0345 514 2325 / 2327), Dienst-
gebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) oder 
auch per E-Mail an wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-an-
halt.de abgegeben werden. 
 
Die Stellungnahmen müssen folgende Angaben enthalten: 
a) Vor- und Nachname sowie Adresse bei natürlichen 

Personen, 
b) Name und Adresse des Verbandes oder der Institution, 
c) Bezeichnung der Handelsfirma oder Name und Sitz bei 

juristischen Personen, 
d) Titel des Bewirtschaftungsplanentwurfes, zu dem Stel-

lung genommen wird 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 

zur Veröffentlichung zur der aktualisierten  
Hochwasserrisikomanagementpläne und der  

Umweltberichte der Flussgebietsgemeinschaften 
Elbe und Weser für den Zeitraum 2022 - 2027 

 
 
1. Entwürfe der aktualisierten Hochwasserrisikoma-

nagementpläne und Umweltberichte zur Strategi-
schen Umweltprüfung der Flussgebietsgemein-
schaften Elbe und Weser  

 
Die Entwürfe der aktualisierten Hochwasserrisikomanage-
mentpläne der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und We-
ser und die Umweltberichte zur Strategischen Umweltprü-
fung der aktualisierten Hochwasserrisikomanagement-
pläne der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser 
werden auf der Internetseite des Landesverwaltungsam-
tes unter https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/land-
wirtschaft-umwelt/wasser/ für die Dauer von insgesamt 
fünf Monaten ab dem 22.12.2020 eingestellt. 
 
Darüber hinaus werden der Entwurf des aktualisierten 
Hochwasserrisikomanagementplans und der Umweltbe-
richt zur Strategischen Umweltprüfung der Flussgebiets-
gemeinschaft Elbe unter www.fgg-elbe.de und der Entwurf 
des aktualisierten Hochwasserrisikomanagementplans 
und der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 
der Flussgebietsgemeinschaft Weser unter www.fgg-we-
ser.de veröffentlicht. 

mailto:wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de
mailto:wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
http://www.fgg-elbe.de/
http://www.fgg-weser.de/
mailto:wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de
mailto:wrrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/wasser/
http://www.fgg-elbe.de/
http://www.fgg-weser.de/
http://www.fgg-weser.de/
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Die Auslegung der Entwürfe der aktualisierten Hochwas-
serrisikomanagementpläne und der Umweltberichte für die 
Strategische Umweltprüfung der aktualisierten Hochwas-
serrisikomanagementpläne der Flussgebietsgemeinschaf-
ten Elbe und Weser erfolgt gemäß § 42 Abs. 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Artikel 117 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) ab der Veröffentli-
chung bis zum 22.05.2021 
 
im Landesverwaltungsamt 
Referat 404 
Dienstgebäude Dessauer Straße 70 
06118 Halle (Saale) 
Einsichtnahme nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0345 514 2325 / 2327. 
 
Ferner ist eine Einsichtnahme in die Unterlagen in digitaler 
Form bis zum 22.05.2021 an folgenden Orten während der 
Dienststunden möglich: 
 
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 
Umweltamt Salzwedel 
Karl-Marx-Straße 16 
29410 Salzwedel 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03901 840 669 / 678 / 673 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Umweltamt 
Ziegelstraße 10 
06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03493 341 719 
 
Landkreis Burgenlandkreis 
Außenstelle Weißenfels 
Umweltamt – Untere Wasserbehörde 
Am Stadtpark 6 
06667 Weißenfels 
nach Terminvereinbarung 
Mail: umweltamt@blk.de 
 
Landkreis Börde 
Fachdienst Natur und Umwelt 
Triftstraße 9 - 10 
Haus 2, Raum 313 
39387 Oschersleben 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03904 72404339 
 
Landkreis Harz 
Umweltamt – Untere Wasserbehörde 
Friedrich – Ebert – Straße 42 
Haus I / Zimmer 324 
38820 Halberstadt 
 
Landkreis Jerichower Land 
Außenstelle Genthin 
Brandenburger Str. 100 
Raum 339 
39307 Genthin 
 
Landkreis Mansfeld-Südharz 
Lindenallee 56 
Haus 2 / Zimmer 2.12 
06295 Lutherstadt-Eisleben 
nach Terminvereinbarung 

Landkreis Saalekreis 
Domplatz 9 
Raum 355 
06217 Merseburg 
nach Terminvereinbarung 
Mail: wasserbehoerde@saalekreis.de 
Tel.: 03461 401910 
 
Salzlandkreis 
42 Fachdienst Natur und Umwelt 
Ermslebener Str. 77 
Raum 209 
06449 Aschersleben 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03471 6841891 
 
Landkreis Stendal 
Umweltamt 
SG Wasserwirtschaft und Naturschutz 
Hospitalstraße 1-2 
Raum 360 
39576 Hansestadt Stendal 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03931 607454 
 
Landkreis Wittenberg 
Untere Wasserbehörde 
Breitscheidstraße 4 
Raum A 3 35 
06886 Wittenberg 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 03491 479905 
 
Stadt Dessau-Roßlau 
Amt für Umwelt und Naturschutz 
Markt 5 
Foyer 1. Etage 
06862 Dessau-Roßlau, Stadtteil Roßlau 
nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0340 2042083 
 
Landeshauptstadt Magdeburg 
Umweltamt 
Julius-Bremer Str. 8-10 
Raum 706 
39104 Magdeburg 
 
2. Stellungnahmen 
 
Zu den Entwürfen der aktualisierten Hochwasserrisikoma-
nagementpläne und den Umweltberichten zur strategi-
schen Umweltprüfung kann ab der Veröffentlichung bis 
zum 22.06.2021 Stellung genommen werden. 
 
Mit Ablauf der o. g. Äußerungsfrist sind alle Äußerungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 
 
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesverwaltungsamt, Referat 404-Wasser 
(Terminvereinbarung unter 0345 514 2325 / 2327), Dienst-
gebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) oder 
auch per E-Mail an hwrmrl-anhoerung@lvwa.sachsen-an-
halt.de abgegeben werden. 
 
Die Stellungnahmen müssen folgende Angaben enthalten: 
a) Vor- und Nachname sowie Adresse bei natürlichen 

Personen, 
b) Name und Adresse des Verbandes oder der Institution, 

mailto:umweltamt@blk.de
mailto:wasserbehoerde@saalekreis.de
mailto:hwrmrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de
mailto:hwrmrl-anhoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de


Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 12 vom 15. Dezember 2020 

 

 

160 

c) Bezeichnung der Handelsfirma oder Name und Sitz bei 
juristischen Personen, 

d) Titel des Hochwasserrisikomanagementplans / Um-
weltberichtes, zu dem Stellung genommen wird. 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  

Abwasser zur Vorprüfung nach § 9 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für 

das Vorhaben „Errichtung von 2 Dosierstationen auf 
dem Gelände der Zentralen Kläranlage Calbe“ 

 
Der Abwasserzweckverband Saalemündung beantragte 
mit Schreiben vom 27.08.2020 beim Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt die Genehmigung zur Errichtung von 
zwei Dosierstationen auf dem Gelände der Zentralen Klär-
anlage Calbe. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Ergebnis der Einzelfallprüfung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 festgestellt wurde, dass das Vorhaben „Änderung der 
Zentralen Kläranlage Calbe durch Errichtung und Betrieb 
einer Fällmitteldosierung zur Phosphatelemination und ei-
ner Neutralisationsanlage zur pH-Regulierung“ nicht UVP-
pflichtig ist, da das Vorhaben aufgrund einer überschlägi-
gen Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 
UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Ab-
satz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären. 
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens ergeben sich folgende wesentliche Gründe für die 
Feststellung: 
- Die genehmigte Anlagenkapazität wird nicht verändert. 
- Staubverwehungen werden durch Feuchthalten der 

Staubentstehungsstellen vermieden. 
- Beim Betrieb der Dosieranlagen entstehen keine Emis-

sionen an Luftschadstoffen. Die durch Lieferfahrzeuge 
verursachten Emissionen erfüllen die gesetzlichen Vor-
gaben der Abgasnorm. 

- Das Vorhaben ist nicht mit der Entstehung von Ge-
ruchsemissionen verbunden. 

- Aufgrund der geringen Häufigkeit des Lieferverkehrs er-
geben sich hieraus keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch. 

- Aufgrund des geringen Bauvolumens wird der Baulärm 
nur temporär (ca. 4 Wochen) auftreten. 

- Der Betrieb der neuen Anlagenteile (Dosierpumpen und 
Mischer) erfolgt geräuschfrei. 

- Mit dem Vorhaben sind keine zusätzlichen Flächenver-
siegelungen und zusätzliche Emissionen (Luftschaf-
stoffe und Lärm) verbunden. 

- Durch das Vorhaben werden sich die Ablaufwerte des 
Abwassers und die Abwassermenge der Zentralen Klär-
anlage Calbe nicht verändern, so dass erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf das nahegelegene FFH–Gebiet 
„Saaleaue bei Groß Rosenburg“ ausgeschlossen wer-
den können. 

- Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schutzvor-
kehrungen beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen für das als Fällmittel vorgesehene Aluminiumsalz 
sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser nicht zu erwarten. 

- Unter Berücksichtigung der Schutzvorkehrungen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und keiner zu-
sätzlichen Versiegelung von Boden können erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und 
Fläche ausgeschlossen werden. 

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch das 
Vorhaben nicht hervorgerufen. 

- Aufgrund des durch das Vorhandensein der bestehen-
den Kläranlage geprägten Anlagenumfeldes sind durch 
die geplanten Errichtungen von technischen Anlagen 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu erwarten. 

- Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Land-
schaftsschutzgebiet „Mittlere Elbe“ sind aufgrund der ge-
ringen Auswirkungen des Vorhabens nicht zu erwarten. 

- Durch die gewerbliche Vorgeschichte des Anlagenstan-
dortes ist nicht zu erwarten, dass sich dort bedeutsame 
Bodendenkmale befinden. 

- Die durch das Vorhaben beeinflussten Wirkungspfade 
innerhalb der einzelnen betrachteten Schutzgüter erga-
ben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
das jeweilige Schutzgut. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
Beruht die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Ein-
schätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur da-
raufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend 
den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für  

nachhaltige Entwicklung über die Ankündigung zum 
Betreten von Grundstücken durch Bedienstete der 

Oberen Naturschutzbehörde des Landes  
Sachsen-Anhalt zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
§ 30 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 
 
Das Landesverwaltungsamt (LVwA) als die nach dem Na-
turschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA, vom 10.12.2010, GVBl. LSA S. 569, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28.10.2019, GVBl. LSA S. 346) zustän-
dige Obere Naturschutzbehörde beabsichtigt 
 
 Kontrollen und Überprüfungen der geschützten Teile von 

Natur und Landschaft, insbesondere der Naturschutzge-
biete und Natura 2000-Gebiete,  

 Überprüfungen naturschutzfachlicher Vorgaben inner-
halb von Planfeststellungs- und Genehmigungsvorha-
ben sowie 

 sonstige Geländetätigkeiten im Rahmen der Zuständig-
keiten als Obere Naturschutzbehörde 

 
und dazu erforderliche Handlungen und Maßnahmen vor-
zunehmen. 
 
Diese Aufgaben ergeben sich aus den Vorschriften des 
Naturschutzrechts (Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG, vom 29.07.2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 19.06.2020, BGBl. I S. 
1328) und NatSchG LSA). Im Zusammenhang mit diesen 
Aufgaben werden auch Dritte im Auftrag des Landesver-
waltungsamtes tätig. 
 
Dabei werden Grund- bzw. Flurstücke im Land Sachsen-
Anhalt, insbesondere Naturschutzgebiete und Natura 
2000-Gebiete sowie deren Randbereiche, außerhalb von 
Wohngebäuden und Betriebsräumen, betreten. Dies ist 
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zum Zwecke von Erhebungen im Zusammenhang mit den 
aufgezählten Überprüfungen und Tätigkeiten erforderlich. 
 
In diesem Rahmen ist den Beauftragten und Beschäftigten 
der Oberen Naturschutzbehörde der Zutritt zu den betref-
fenden Grundstücken gemäß § 65 Abs. 3 BNatSchG in 
Verbindung mit § 30 NatSchG LSA zu gestatten. Danach 
dürfen Grundstücke außerhalb von Wohngebäuden, Be-
triebsräumen und des unmittelbar angrenzenden befriede-
ten Besitztums jederzeit sowie Betriebsräume und das un-
mittelbar angrenzende Besitztum, sofern diese der Grund 
des Betretens sind, während der Betriebszeiten betreten 
werden. Damit korrespondiert eine Duldungspflicht der Ei-
gentümer und Besitzer (Nutzungsberechtigten). 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der betroffenen 
Grund- und Flurstücke werden gebeten, diese Erhebun-
gen zu unterstützen. Sie sind aufgrund der genannten Vor-
schriften verpflichtet, solche Maßnahmen des Naturschut-
zes wie Prüfungen, Vermessungen, die Entnahme von 
Tier- und Pflanzenproben, Bodenuntersuchungen sowie 
sonstigen Arbeiten und Besichtigungen zu dulden. 
 
Aufgrund des behördlichen Auftrages ist das Befahren von 
Feld- und Waldwegen zur Erfüllung der gestellten Aufga-
ben mit PKW gemäß § 24 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 Nr. 3 Lan-
deswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG, vom 
25.02.2016, GVBl. LSA S. 77, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 05.12.2019, GVBl. LSA S. 946) zu gestatten. 
 
Um die Betroffenen in die Lage zu versetzen, Art und Zeit-
punkt der Durchführung von Maßnahmen erkennen zu 
können, werden entsprechende Maßnahmen im Vorfeld 
unter  
 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-
umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nach-
haltige-entwicklung/ 
 
angekündigt. 
 
Eventuelle Rückfragen können Sie gern an das 
 
Landesverwaltungsamt (LVwA) Sachsen-Anhalt, Re-
ferat 407 – Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, Bereich Natura 2000 und 
Schutzgebiete, Tel.-Nr. 0345/514-2143 bzw. 
E-Mail naturschutz@lvwa.sachsen-anhalt.de 
 
richten. 
 

---------- 
 

D. Sonstige Dienststellen 
 
Verordnung der Polizeiinspektion Halle (Saale) über 

die Einrichtung einer Waffenverbotszone in Halle 
(Saale) im Bereich Riebeckplatz 
(WaffVZ-VO HAL Riebeckplatz) 

 
Die Verordnung sowie die dazugehörige Karte sind Be-
standteil dieses Amtsblatts und befinden sich im Anlagen-
teil. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt über 

eine Straßenrechtliche Entscheidung; 

Verfügung der Landesstraßenbaubehörde vom 
09.11.2020 - Z/233-31030/15/20 

 
1. Straßenrechtliche Entscheidung 
 
Gemäß §§ 3, 6 und 8 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2018 
(GVBl. LSA S. 187, 188), ergeht folgende straßenrechtli-
che Entscheidung: 
 
1.1 Widmung 
 
Der in der Stadt Thale, Landkreis Harz, gelegene neu ge-
baute Kreisverkehr am Knoten Landesstraße L 92/L 240, 
bei Netzknoten 4232 009, mit einer Länge von 88 Metern, 
wird zur Landestraße als Bestandteil der Landesstraße L 
92 gewidmet. 
 
Der in der Stadt Thale, Ortsteil Warnstedt, gelegene neu 
gebaute Kreisverkehr am Knoten Landesstraße L 
240/Kreisstraße K 1360, bei Netzknoten 4232 006, mit ei-
ner Länge von 89 Metern, wird zur Landesstraße als Be-
standteil der Landesstraße L 240 gewidmet. 
 
Die im Zuge der Landesstraße L 240 gelegenen neu ge-
bauten Teilstrecken von ihrem jeweiligen Abzweig von der 
bisherigen Linie der Landesstraße L 240, bis zu ihrer je-
weiligen Einmündung in die Linie der Landesstraße L 240, 
bei Netzknoten 4232 009A, Station 0.000, bis Netzknoten 
4232 009A, Station 0.200 sowie bei Netzknoten 4232 
009A, Station 1.050, bis Netzknoten 4232 009A, Station 
1.237 und bei Netzknoten 4232 006B, Station 0.500, bis 
Netzknoten 4232 006B, Station 0.988, mit einer Gesamt-
länge von 875 Metern, werden zur Landesstraße als Be-
standteil der Landesstraße L 240 gewidmet. 
 
1.2 Einziehung 
 
Die für jeden Verkehr entbehrlich werdenden Teilstrecken 
der Landesstraße L 240 vom jeweiligen Abzweig der Neu-
baustrecke von der Linie der Landesstraße L 240, bei 
Netzknoten 4232 009 (alt), Station 0.000, bis Netzknoten 
4232 009 (alt), Station 0.170, sowie bei Netzknoten 4232 
009 (alt), Station 1.030, bis Netzknoten 4232 009 (alt), Sta-
tion 1.230 und bei Netzknoten 4232 006 (alt), Station 
0.549, bis Netzknoten 4232 006 (alt), Station 1.056, mit ei-
ner Gesamtlänge von 877 Metern, werden eingezogen. 
 
2. Bekanntgabe 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. Diese Verfügung 
und ihre Begründung können während der Dienstzeiten in 
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Zentrale, 
Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg, Zimmer 1081, 
eingesehen werden. 
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg 
schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. 
 

---------- 
 



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 12 vom 15. Dezember 2020 

 

 

162 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt über 

eine Straßenrechtliche Entscheidung; 
Verfügung der Landesstraßenbaubehörde vom 

23.11.2020 - Z/233-31030/16/20 
 
1. Straßenrechtliche Entscheidung 
 
Gemäß §§ 3, 6 und 8 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2018 
(GVBl. LSA S. 187, 188), ergeht folgende straßenrechtli-
che Entscheidung: 
 
1.1 Widmung 
 
Die in der Ortschaft Hohenthurm der Stadt Landsberg, 
Landkreis Saalekreis, im Zuge der Landesstraße L 168 ge-
legene neu gebaute Teilstrecke von ihrem Abzweig von 
der bisherigen Linie der Landesstraße L 168, südlich der 
Bahnstrecke, bei Netzknoten 4538 002, Station 3.741, bis 
zu ihrer Einmündung in die Linie der Landesstraße L 168, 
nördlich der Bahnstrecke, bei Netzknoten 4538 002, Sta-
tion 4.020, mit einer Länge von 279 Metern, wird zur Lan-
desstraße als Bestandteil der Landesstraße L 168 gewid-
met. 
 
1.2 Einziehung 
 
Die für jeden Verkehr entbehrlich werdenden Teilstrecken 
der Landesstraße L 168 vom Abzweig der Neubaustrecke 
der Landesstraße L 168 von der bisherigen Linie, südlich 
der Bahnstrecke, bei Netzknoten 4538 002, Station 3.741, 
bis zum Beginn der zur Gemeindestraße der Stadt Lands-
berg abgestuften Teilstrecke der bisherigen Landesstraße 
L 168, bei Netzknoten 4538 002, Station 3.765 (alt), sowie 
vom Ende der zur Gemeindestraße der Stadt Landsberg 
abgestuften Teilstrecke der bisherigen Landesstraße       L 
168, bei Netzknoten 4538 002, Station 3.863 (alt), über den 
ehemaligen Bahnübergang, bis zum Beginn der zur Ge-
meindestraße der Stadt Landsberg abgestuften Teilstre-
cke der Landesstraße L 168, bei Netzknoten 4538 002, 
Station 3.874 (alt), sowie vom Ende der zur Gemein-
destraße der Stadt Landsberg abgestuften Teilstrecke der 
bisherigen Landesstraße L 168 bei Netzknoten 4538 002, 
Station 3.939 (alt), bis zur Einmündung der Neubaustrecke 
der Landesstraße L 168 in ihren Verlauf, nördlich der 
Bahnstrecke, bei Netzknoten 4538 002, Station 3.964 (alt), 
mit einer Gesamtlänge von 60 Metern, werden eingezo-
gen. 
 
2. Bekanntgabe 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. Diese Verfügung 
und ihre Begründung können während der Dienstzeiten in 
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Zentrale, 
Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg, Zimmer 1081, 
eingesehen werden. 
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale), schriftlich, 
in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Landesamtes für  
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,  
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 

Standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
für die beabsichtigte Erstaufforstung einer  

Waldfläche von ca. 14,9 ha in der Gemarkung Weldlitz 
als Kompensationsmaßnahme für das Vorhaben 
Kiessandtagebau Trabitz/Sachsendorf/Schwarz 

 
Die SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG bean-
tragte mit Schreiben vom 13.10.2020 als Ergänzung zum 
Antrag auf Planänderung vom 20.04.2020 beim Landes-
amt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) 
die Erstaufforstung einer Fläche von ca. 14,9 ha auf zwei 
Flurstücken als Kompensationsmaßnahmen zum berg-
rechtlich planfestgestellten Abbauvorhaben Kiessandtage-
bau Trabitz/Sachsendorf/Schwarz. Das LAGB hatte hierzu 
entsprechend Ziffer 17.1.3 der Anlage 1 zum UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-
Pflicht gemäß § 7 Abs. 2 UVPG für die beantragte Erstauf-
forstung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 LWaldG für den 
 

Kiessandtagebau Trabitz/Sachsendorf/Schwarz 
 
durchzuführen. Hierbei wurde das geplante Vorhaben an-
hand der in Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG aufgeführ-
ten Kriterien einer Überprüfung unterzogen. 
 
Inhaberin der Bewilligung „Trabitz/Sachsendorf/Schwarz“, 
Berechtsams-Nr. II-B-f-231/92 zur Gewinnung des berg-
freien Bodenschatzes „Kiese und Kiessande zur Herstel-
lung von Betonzuschlagstoffen“ ist die Firma SCHWENK 
Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG. Der Rahmenbetriebs-
plan wurde mit Entscheidung vom 06.07.1998 planfestge-
stellt und ist aktuell bis zum 31.12.2020 befristet. 
 
Die SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG be-
treibt auf Grundlage des o. g. Rahmenbetriebsplans den 
Kiessandtagebau Trabitz/Sachsendorf/Schwarz. Aufgrund 
der Abbauentwicklung der letzten Jahre beantragte die 
SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG mit Schrei-
ben vom 20.04.2020 und 13.10.2020 die Änderung des ur-
sprünglich bergrechtlich planfestgestellten obligatorischen 
Rahmenbetriebsplans. Im Rahmen dieser Planänderung 
ist auch die Verlagerung der ursprünglich im Bereich des 
Industriegebiets „Saale-Dreieck“ planfestgestellten Kom-
pensationsmaßnahmen auf Flächen im Eigentum der An-
tragstellerin in der Gemarkung Wedlitz vorgesehen. Von 
der Verlagerung betroffen sind auch als Kompensations-
maßnahme planfestgestellte Erstaufforstungsflächen. 
 
Die überschlägige Prüfung in der ersten Stufe ergab, dass 
der vorgesehene Aufforstungstandort keines der in An-
lage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Gebiete, wie z. B. Na-
tura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Biosphärenreser-
vate, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, Bio-
tope, Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, 
denkmalgeschützte Bereiche etc., betrifft bzw. die dort ge-
nannten Kriterien, wie etwa hohe Bevölkerungsdichte, 
nicht zutreffen. Demnach liegen keine besonderen örtli-
chen Gegebenheiten vor und für das Vorhaben besteht ge-
mäß § 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG keine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Da sie auf einer Vorprüfung be-
ruht, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungs-
entscheidung nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung 
entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können im LAGB, Dezernat 33 – Besondere Verfahrens-
arten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle/Saale als der zu-
ständigen Genehmigungsbehörde eingesehen werden. 
 
Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des LAGB 
unter http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekannt-
machungen/ einsehbar. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Landesamtes für  
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,  
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 

Allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
für die Erweiterung der Außenhalde Ost für den  

Grauwacketagebau Unterberg 
Antrag auf Planergänzung 

 
Die Hartsteinwerke Unterberg, Niederlassung der KEMNA 
BAU Andreae GmbH & Co.KG beantragte mit Schreiben 
vom 15.10.2020 beim Landesamt für Geologie und Berg-
wesen Sachsen-Anhalt (LAGB) die allgemeine Vorprüfung 
zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 
UVPG für die Planergänzung zum Vorhaben 
 

Erweiterung der Außenhalde Ost für den 
 Grauwacketagebau Unterberg 

 
Die Hartsteinwerke Unterberg, Niederlassung der KEMNA 
BAU Andreae GmbH & Co.KG betreibt am Standort Unter-
berg einen Grauwacketagebau auf einer Gesamtfläche 
von 42,4 ha. Der Rahmenbetriebsplan für den bergrechtli-
chen Teil mit einer Fläche von 22,9 ha wurde mit Bescheid 
vom 28.11.2013 planfestgestellt.  
 
Zur Deckung des volkswirtschaftlichen Bedarfs an klassifi-
zierten, hochwertigen Gesteinskörnungen aus dem Grau-
wacketagebau Unterberg und damit der Erfüllung von Lie-
ferverträgen sieht die Antragstellerin entsprechend vor, an-
fallenden, nicht absatzfähigen Abraum und Nebenge-
steine abzulagern. Da die derzeitige Kapazität dazu bereits 
nahezu erschöpft ist und die Anlage einer Innenkippe erst 
ab 2030 möglich ist, ist zur Sicherstellung des weiteren Be-
triebes eine Erweiterung der östlichen Außenhalde not-
wendig. 
 
Die Prüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht bei Änderung 
und Erweiterung UVP-pflichtiger Vorhaben gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2 UVPG ergab, dass das Vorhaben keine zu-
sätzlichen erheblichen nachteiligen oder anderen erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in Anlage 
3 UVPG genannten Kriterien haben kann. Daher bedarf 
das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. We-
sentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht 
bestehen darin, dass das Vorhaben auch in der geänder-
ten Form keine erheblichen Umweltverschmutzungen und 
Belästigungen bzw. erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die einzelnen Schutzgüter verursacht. 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Da sie auf einer Vorprüfung nach 
§ 7 UVPG beruht, ist die Einschätzung der Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu über-
prüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben 
von § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergeb-
nis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können im LAGB, Dezernat 33 – Besondere Verfahrens-
arten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle (Saale) als der 
zuständigen Genehmigungsbehörde eingesehen werden. 
 
Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des LAGB 
unter http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekannt-
machungen/ einsehbar. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Landesamtes für  
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Dezernat 

33 – Besondere Verfahrensarten 
Allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i.V.m. § 7 UVPG für die Änderung der  
Feinkalkmahlanlage der Kalkwerke Rübeland 

 
Die Fels-Werke GmbH beantragte mit Schreiben vom 
27.04.2020 die Änderung der Feinkalkmahlanlage im Kalk-
werk Rübeland gemäß § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG. Ent-
sprechend vorliegender Antragsunterlagen soll innerhalb 
des bestehenden Kalkwerkes Rübeland zum einen ein 
Doppelwalzenbrecher und zum anderen ein Dreikammer-
silo für die Lagerung der Fertigprodukte errichtet werden. 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 und 2 Ziff. 3. UVPG prüft die Be-
hörde nach Beginn des Verfahrens, das der Zulassungs-
entscheidung dient, von Amts wegen, ob nach den §§ 6 
bis 14 UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Bei dem bergbaulichen Vorhaben Kalksteingewinnung 
und –verarbeitung im Kalkwerk Rübeland handelt es sich 
um ein bereits vor dem 03.10.1990 begonnenes Vorha-
ben, welches Bestandsschutz genießt und welches daher 
bislang keiner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 
wurde. Im Rahmen der vorgenommenen Prüfung, ob für 
die geplante Änderung eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wurde festgestellt, 
dass sich die Errichtung und der Betrieb eines Doppelwal-
zenbrechers zur Herstellung von Weißfeinkalkprodukten 
innerhalb der am Standort bereits errichteten und betriebe-
nen Mahlanlage des Kalkwerkes Rübeland im Rahmen 
des bestandsgeschützten Gesamtvorhabens bewegt und 
somit ebenfalls vom Bestandsschutz erfasst wird. 
 
Im Hinblick auf die geplante Errichtung eines Dreikammer-
silos zwischen den vorhandenen Gleisanlagen 8 und 11 
der Grubenbahn/Grubenanschlussbahn wurde festge-
stellt, dass es sich aufgrund der im Antrag angegebenen 
Massenströme (350 t/h oder mehr gehen in Richtung 
Bahnverladung und 100 t/h gehen in Richtung LKW-
Verladung) um eine zu einer Gruben- oder Grubenan-
schlussbahn gehörende Betriebsanlage handelt, welche 
entsprechend § 1 S. 1 Nr. 5 UVP-V Bergbau einer allge-
meinen Vorprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Ab-
schnitt 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bedarf.  

http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/
http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/
http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/
http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/


Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 12 vom 15. Dezember 2020 

 

 

164 

Wird ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, so wird für das 
Änderungsvorhaben eine Vorprüfung durchgeführt, wenn 
gemäß § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UVPG für das Vorhaben eine 
UVP-Vorprüfung aber keine Prüfwerte vorgeschrieben 
sind. Nach § 9 Abs. 2 S. 2 UVPG besteht die UVP-Pflicht, 
wenn die Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. Ge-
mäß § 9 Abs. 4 UVPG gilt für die Vorprüfung von Ände-
rungsvorhaben § 7 UVPG entsprechend.  
 
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt innerhalb der seit 
Jahrzehnten bergbaulich genutzten Fläche. Mit der Umset-
zung des Vorhabens geht keine zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme einher, die Errichtung des Silos erfolgt inner-
halb einer Baulücke zwischen den bereits bestehenden 
Gleisanlagen. Der vormals vom Kalkwerk Rübeland zum 
ehemaligen Standort Schraplau per Bahn beförderte 
Weißkalk wird nunmehr am Standort Rübeland zu Weiß-
feinkalken vermahlen und von dort überwiegend via Bahn 
versandt.  
 
Die von der Umsetzung des Vorhabens ausgehenden 
Auswirkungen auf die Umwelt wurden anhand der vorlie-
genden Unterlagen und unter Berücksichtigung der in An-
lage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien überschlägig ge-
prüft. Diese Prüfung ergab, dass von dem Änderungsvor-
haben zwar geringfügig geänderte Auswirkungen insbe-
sondere auf die Schutzgüter Mensch/menschliche Ge-
sundheit, Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen aus-
gehen können, welche jedoch nicht zu erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen i.S.v. § 9 Abs. 1 UVPG füh-
ren werden, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wä-
ren. 
  
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Da sie auf einer Vorprüfung be-
ruht, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungs-
entscheidung nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung 
entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können im LAGB, Dezernat 33 – Besondere Verfahrens-
arten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle (Saale) als der 
zuständigen Genehmigungsbehörde eingesehen werden. 
Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des LAGB 
unter http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekannt-
machungen/ einsehbar. 
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Verordnung der Polizeiinspektion Halle (Saale) über die 

Einrichtung einer Waffenverbotszone in Halle (Saale) im 

Bereich Riebeckplatz 

(WaffVZ-VO HAL Riebeckplatz) 

einschließlich Übersichtskarte 



Verordnung der Polizeiinspektion Halle (Saale) über die Einrichtung einerLKJIHGFEDCBA 

Waffenverbotszone in Halle (Saale) im Bereich Riebeckplatz

(WaffVZ-VO HAL Riebeckplatz)

vom . Dezember 2020

Au fg rund des §  42  A bs . 5 S ä tze 1 und 4  und  A bs . 6 S ä tze 1 und  4  des  W a ffengese tzes vom  

11 . O k tobe r 2002 (BG B l. I S . 3970 , 4592 ; 2003 I S . 1957 ), zu le tz t geände rt du rch  A rtike l 228  

de r V e ro rdnung vom  19 . Jun i 2020 (BG B l. I S . 1328 ), in  V e rb indung m it § 1 de r V e ro rdnung  

zu r Ü bertragung von V e ro rdnungse rm äch tigungen  nach dem  W a ffengese tz vom  14 . A p ril 

2020 (G VB I. ISA  S . 189 ) in V e rb indung m it § 1 de r V e ro rdnung zu r Ü bertragung der 

V e ro rdnungse rm äch tigung  zum  V e rbo t oder zu r B esch ränkung des Füh rens von  W a ffen  vom  

29 . A p ril 2020 (G VB I. LSA  S . 218 ) w ird  ve ro rdne t:

§ 1 Geltungsbereich

D iese V e ro rdnung g ilt fü r den räum lichen Be re ich des R iebeckp la tzes in de r S tad t H a lle  

(S aa le ) und um fass t das nachs tehend besch riebene und in de r An lage ka rtog ra fisch  

gekennze ichne te  G eb ie t:

R iebeckp la tz (P la tz  vo r dem  G ebäude H ausnumm er 9 ), Le ip z ige r S traße (B e re ich zw ischen  

R iebeckp la tz und M a rtin s traße ), F re iflä che zw ischen D o ro theenstraße , M agdeburge r S traße  

und R iebeckp la tz , F re ifläche  zw ischen M e rsebu rge r S traß e , R iebeckp la tz , D e litzsche r S traße , 

B ahnge lände und E rns t-Kam ie th -S traße (e in sch ließ lich P la tz des ZOB ), Südw es tliche r 

Z ugang vom  R iebeckp la tz  zu r M e rseburge r S traße , sow ie U n te rfüh rung des R iebeckp la tzes  

b is B eg inn  des H ans -D ie tr ich -G ensche r-P la tzes .

§ 2 Verbot

Im  G e ltungsbe re ich d ie se r V e ro rdnung is t das Führen von

1 . W a ffen  und

2 . M esse rn m it fe s ts tehender ode r fe s ts te llba re r K linge m it e ine r K lingen länge über 

v ie r Z en tim e te rn , so fe rn s ie  n ich t von N r. 1 e rfass t s ind ,

ve rbo ten .

§ 3 Begriffsbestimmungen

W affen im S inne d iese r V e ro rdnung s ind a lle W a ffen im S inne des § 1 Abs . 2 des  

W a ffengese tzes.



§ 4 AusnahmenLKJIHGFEDCBA

(1 ) D as V e rbo t nach  §  2  g ilt n ich t fü r

1 . d ie  du rch  oder au fg rund  de r §§ 55  und  56  W a ffG  von  dessen A nw endungsbe re ich  

ausgenomm enen Behörden , E in rich tungen und P e rsonen im  do rt besch riebenen 

Um fang ,

2 . V e rw a ltungsvo llzugsbeam te i.S .d . § 49 A bs . 1 des G ese tzes übe r d ie ö ffen tliche  

S iche rhe it und O rdnung  des Landes S achsen -Anha lt vom  17 .10 .2013  (G VB I. IS A  

2014 , 182 , 183 ), zu le tz t geändert du rch  A rtike l 7 des G ese tzes vom  18 .02 .2020  

(G VB I. LSA  S . 25 ,39 ), in  de r jew e ils  gü ltigen Fassung , im  Zusamm enhang m it ih re r 

d iens tlichen  Tä tig ke it,

3 . B ed iens te te von B ehö rden und  O rgan isa tionen des R e ttungsd iens tes , B rand- und  

K a tas trophenschu tzes sow ie  von P flege - und  m ed iz in ischen  V e rso rgungsd iens ten 

sow ie  Ä rz te und m ed iz in ische H ilfsk rä fte in  Z usamm enhang m it ih re r d iens tlichen  

Tä tig ke it,

4 . m it G e ld - und W erttranspo rten be fass te Pe rsonen sow ie M ita rbe ite r von  

S iche rhe itsd iens ten  im  Zusamm enhang m it Ih re r d iens tlichen  Tä tig ke it.

(2 ) A usgenomm en von dem  V e rbo t nach §  2 N r. 1 s ind

- de r Transport von W a ffen in ve rsch lo ssenen Behä ltn issen ode r V e rpackungen , 

d ie  e inen unm itte lba ren  Zugriff ve rh inde rn  sow ie

Inhaber von w a ffen rech tlichen E rlaubn issen  nach § 10 A bs . 4  W a ffG  im  Um fang  

de r en tsp rechenden E rlaubn is .

(3 ) A usgenomm en von dem  V e rbo t nach  §  2  N r. 2  s ind über A bs . 1 h inaus  P e rsonen , be i 

denen  fü r das  Füh ren  des M esse rs  e in  be rech tig te s  In te resse  vo rlieg t. E in  be rech tig te s  

In te resse lieg t in sbesonde re  vo r be i

1 . Inhabe rn  w a ffen rech tliche r E rlaubn isse ,

2 . A nwohnern , A n liege rn  und dem  A n lie fe rve rkeh r,

3 . G ew e rbe tre ibenden und bei ih ren Beschä ftig ten ode r be i von den 

G ew e rbe tre ibenden Beau ftrag ten , d ie M esse r im Zusamm enhang m it ih re r 

B e ru fsausübung  füh ren ,

4 . P e rsonen , d ie M esse r im  Zusamm enhang m it de r B rauch tum sp flege ode r de r 

A usübung des  S po rts  füh ren ,

5 . P e rsonen , d ie e in M esse r n ich t zug riffsbe re it von e inem O rt zum anderen  

be fö rde rn ,

6 . P e rsonen , d ie e in M esse r m it Zus tim m ung e ines anderen in dessen  

H aus rech tsbe re ich  füh ren , w enn das Füh ren dem  Zw eck des  A u fen tha lts in dem  

H aus rech tsbe re ich  d ien t ode r im  Zusamm enhang dam it s teh t.

(4 ) D ie  zus tänd ige  B ehörde  kann über d ie  A usnahm en nach  den  A bsä tzen 1 und 2  h inaus  

w e ite re  A usnahm en vom  V e rbo t nach § 2 N r. 1 a llgem e in und im  E inze lfa ll zu la ssen , 

so fe rn  e ine G e fäh rdung de r ö ffen tlichen S iche rhe it und  O rdnung n ich t zu  beso rgen is t 

und e in be rech tig te s In te resse bes teh t. D ie A usnahm egenehm igungen können m it 

B ed ingungen und  A u flagen ve rsehen w e rden .



§ 5 OrdnungswidrigkeitenLKJIHGFEDCBA

O rdnungsw id rig  im  S inne des  §  53  A bs . 1 N r. 23  des W a ffengese tzes  hande lt, w e r vo rsä tz lich  

oder fah rlä ss ig inne rha lb  des in § 1 besch riebenen G eb ie tes

1 . en tgegen  §  2 N r. 1 e ine  W a ffe  füh rt,

2 . en tgegen §  2 N r. 2  e in  M esser m it fe s ts tehender ode r fe s ts te llba re r K linge  m it e ine r 

K lingen länge über v ie r Z en tim e te rn  füh rt.

§ 6 Inkrafttreten

D iese  V e ro rdnung  tr itt am  .^D ezem be r 2020 in K ra ft.

H a lle  (S aa le ), den

^  A .

Schwan

D irek to r de r P o lize iin spek tion  H a lle  (S aa le )
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